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(54) Möbelschublade

(57) Möbelschublade, die in einem Möbelkorpus
ausziehbar lagerbar ist, gekennzeichnet durch eine Ein-
richtung (12a, 12b; 12a', 12b') zur Übertragung von

elektrischer Energie an mindestens einen in bzw. an der
Schublade (2) angeordneten, aufladbaren Stromspei-
cher.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Möbelschublade,
die in einem Möbelkorpus ausziehbar lagerbar ist und
ein Möbel mit mindestens einer ausziehbaren Möbel-
schublade.
[0002] Um ständige Leitungen in Form von elektri-
schen Kabeln vom Möbelkorpus zur Schublade zu ver-
meiden, ist eine Möbelschublade vorgesehen, die ge-
kennzeichnet ist durch eine Einrichtung zur Übertra-
gung von elektrischer Energie an mindestens einen in
bzw. an der Schublade angeordneten, aufladbaren
Stromspeicher.
[0003] Mittels solcher aufladbarer Stromspeicher ist
es möglich, für die Schublade bzw. darin befindliche
elektrische Geräte, vorzugsweise Haushaltsgeräte, ei-
ne autonome Energieversorgung bereitzustellen, wobei
vorzugsweise nur bei geschlossener Schublade eine
elektrische Energieübertragung zur Aufladung der auf-
ladbaren Stromspeicher erfolgt. Bei ausgezogener
Schublade können dann die aufgeladenen Stromspei-
cher elektrische Verbraucher, wie beispielsweise Lam-
pen oder Antriebsmotoren, versorgen bzw. in der
Schublade befindliche, bei geschlossener Schublade
aufgeladene Haushaltsgeräte entnommen werden.
[0004] Zur Realisierung einer solchen Einrichtung zur
Übertragung elektrischer Energie ist bevorzugt an der
Schubladenhinterwand ein berührungsloser Übertra-
ger, vorzugsweise ein induktiver Koppler oder ein Steck-
kontakt vorgesehen, der bei geschlossener Schublade
automatisch mit einem korpusseitigen Kontakt in Ver-
bindung tritt. Die Stromversorgung erfolgt beispielswei-
se vom üblichen Wechselstromnetz aus über einen
Transformator, der im Bereich der Schublade einen für
den Menschen ungefährlichen Niedervoltbereich vor-
zugsweise unter 25 Volt herstellt.
[0005] Die genannten elektrischen induktiven Über-
trager sind an sich bereits bekannt, beispielsweise bei
elektrischen Zahnbürsten, und brauchen daher nicht
näher beschrieben werden.
[0006] Die aufladbaren Stromspeicher können platz-
günstig in der Schubladenwand bzw. im Schubladenbo-
den eingebaut bzw. integriert sein.
[0007] Es ist aber auch möglich, die üblicherweise
metallischen Führungsschienen zur Stromübertragung
in die Schublade zu verwenden, wobei dabei günstiger-
weise Schleifkontakte vorgesehen sind, um die korpus-
seitige Führungsschiene, die mit einer Stromquelle ver-
bunden ist, mit der schubladenseitigen Führungsschie-
ne zu verbinden.
[0008] Bei Verwendung solcher elektrischer Füh-
rungsschienen können Kabel vermieden werden. Weil
hier eine ständige Stromzufuhr in die Schublade in jeder
Stellung möglich ist, ist bei dieser Variante der Erfindung
auch ein wiederaufladbarer Stromspeicher grundsätz-
lich nicht nötig.
[0009] Vielmehr können elektrische Verbraucher wie
beispielsweise Lampen oder Motoren ständig auch di-

rekt versorgt werden. Natürlich können über solche
elektrifizierten Führungsschienen auch Haushaltsgerä-
te im Inneren der Schublade, die einen Akku aufweisen,
geladen werden.
[0010] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsbei-
spiel der Erfindung ergibt sich dadurch, daß mindestens
eine Lichtquelle als Leuchtdiode (LED) ausgeführt ist.
Leuchtdioden vereinen eine kompakte Bauweise mit ei-
ner guten Lichtausbeute bei geringem Strombedarf.
[0011] Neben der Versorgung aus dem üblichen
Stromnetz ist gemäß einer weiteren Variante der Erfin-
dung vorgesehen, daß an der Schublade bzw. am Mö-
belkorpus eine Solarzelle vorgesehen ist. Über eine sol-
che ist kostengünstig und vor allem ohne die Notwen-
digkeit einer Netzverbindung eine Stromversorgung von
elektrischen Verbraucher in bzw. an der Schublade
möglich, wobei bevorzugt ein wiederaufladbarer Strom-
speicher vorgesehen ist, der über die Solarzelle und ei-
nen entsprechenden Laderegler geladen wird.
[0012] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung ergibt sich dadurch, daß mindestens ein
Stromspeicher eine aufladbare Batterie ist. Solche auf-
ladbaren Batterien sind in vielen verschiedenen Ausfüh-
rungsformen erhältlich, sodaß abhängig vom voraus-
sichtlichen Strombedarf und des zur Verfügung stehen-
den Platzes eine geeignete aufladbare Batterie gewählt
werden kann.
[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung ergibt sich dadurch, daß mindestens ein auf-
ladbarer Stromspeicher ein Kondensator ist. Auch nach
längerer Benutzung ist bei einem Kondensator so gut
wie keine Abnahme des Speichervermögens festzustel-
len, da z.B. anders als bei Akkumulatoren keine das
Speichervermögen reduzierende Memoryeffekte auf-
treten.
[0014] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand der nachfolgenden Figurenbe-
schreibung näher erläutert.

Die Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Möbel-
korpus mit erfindungsgemäß ausgebildeten Schub-
laden in einem Ausführungsbeispiel,
die Fig. 2a, 2b und 2c zeigen ein Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Möbelschublade in
einem schematischen Vertikalschnitt einer horizon-
talen Draufsicht bei eingeschobener Möbelschub-
lade und einer horizontalen Draufsicht bei ausge-
zogener Möbelschublade,
die Fig. 3a, 3b und 3c zeigen ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel mit einer Solarzellenversorgung in ei-
nem schematischen Vertikalschnitt einer Draufsicht
und einer Vorderansicht auf die Frontblende,
die Fig. 4a und 4b zeigen ein weiteres Ausführungs-
beispiel einer erfindungsgemäßen Möbelschublade
mit einer integrierten Beleuchtung, wobei die Fig.
4b einen Querschnitt durch die Aufsatzzarge ge-
mäß der Fig. 4a zeigt,
die Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
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dungsgemäßen Möbelschublade mit darin gelager-
ten Haushaltsgeräten, die einen wiederaufladbaren
Akku aufweisen,
die Fig. 6a, 6b und 6c zeigen ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Möbel-
schublade mit Solarzelle und Haltern zur Aufnahme
von wiederaufladbaren Haushaltsgeräten in einem
vertikalen Längsschnitt, einer Draufsicht und einer
Ansicht auf die Frontblende,
die Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Möbelschublade mit einem elektri-
schen Antriebsmotor,
die Fig. 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Möbelschublade in einer teilweisen
Querschnittsdarstellung, bei der die elektrische
Versorgung über die Führungsschiene erfolgt und
die Fig. 9a, 9b und 9c zeigen ein Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Möbelschublade in
einem schematischen Vertikalschnitt einer horizon-
talen Draufsicht bei eingeschobener Möbelschub-
lade und einer horizontalen Draufsicht bei ausge-
zogener Möbelschublade.

[0015] Der in Fig. 1 dargestellte Möbelkorpus 1 weist
vier ausziehbare Schubladen 2 auf, die jeweils in der
Rückwand einen wiederaufladbaren Akkumulator (wie-
deraufladebare Batterie) aufweisen. In der Schubladen-
seitenwand (Schubladenzarge 4) ist eine schematisch
dargestellte Beleuchtung 5 (in der Praxis beispielsweise
eine längliche Leuchtstoffröhre) vorgesehen, die über
einen transparenten Abschnitt das Innere der Schubla-
de beleuchtet. Die Stromversorgung dieser Lampe 5 er-
folgt von der wiederaufladbaren Batterie 3 aus, die, wie
bereits erwähnt, in der Schubladenhinterwand 6 inte-
griert ist. Zum Aufladen dieser wiederaufladbaren Bat-
terie 3 ist eine im folgenden noch näher beschriebene
Einrichtung zur Übertragung von elektrischer Energie
bei geschlossener Schublade vorgesehen. Diese Ener-
gie kann beispielsweise aus Solarzellen 7 auf der Ober-
seite des Möbelkorpus oder über einen Stecker 8, einen
Trafo 9 und Leitungen 10 aus dem üblichen Stromnetz
erfolgen.
[0016] Die Leitungen im Inneren des Möbelkorpusses
sowie zwischen der wiederaufladbaren Batterie und der
Lampe 5 sind nicht näher dargestellt. Sie können platz-
günstig und vorzugsweise unsichtbar verlegt sein. Auch
Schalter, die die Beleuchtung nur bei ausgezogener
Schublade einschalten, sind nicht näher dargestellt. Sie
können beispielsweise an der Schubladenrückwand be-
festigt sein und ähnlich wie beim Öffnen einer Kühl-
schranktür die Beleuchtung einschalten. Die Versor-
gung über die Solarzelle 7 bzw. das öffentliche Strom-
netz kann alternativ oder gleichzeitig vorgesehen sein,
wobei eine nicht näher dargestellte Elektronik bei man-
gelndem Licht für die Solarzelle das öffentliche Strom-
netz heranzieht. Damit kann Energie gespart werden.
Bei geringen elektrischen Verbrauchen kann aber auch
die Solarzelle alleine ausreichen.

[0017] Bei dem in den Fig. 2a, 2b und 2c dargestellten
Ausführungsbeispiel ist die wiederaufladbare Batterie 3
im Schubladenboden 11 integriert. Die Einrichtung zur
Übertragung von elektrischer Energie besteht hier aus
einem zweiteilig ausgeführten induktiven Koppler 12a,
12b, der bei geschlossener Schublade eine elektrische
Energieübertragung erlaubt und damit über die Leitung
13 den Akku aufladen kann. Die Stromversorgung von
außen erfolgt über die Leitung 10, beispielsweise vom
öffentlichen Stromnetz aus, über einen Transformator
oder von einer Solarzelle. Der induktive Koppler selbst
erlaubt eine berührungslose elektrische Übertragung
und ist, wie bereits erwähnt, beispielsweise bei elektri-
schen Zahnbürsten bereits bekannt. Er ist auch bei viel-
fachem Öffnen und Schließen der Schublade absolut
verschleißarm. Bei ausgezogener Schublade, wie in
Fig. 2, ist die Schublade von der Leitung 10 getrennt.
Die Stromversorgung von hier nicht näher dargestellten
Verbrauchern, beispielsweise Lampen, Antriebsmoto-
ren oder dergleichen, erfolgt dann über den aufgelade-
nen Akku 3.
[0018] Bei dem in den Fig. 3a, 3b und 3c dargestellten
Ausführungsbeispiel ist ebenfalls im Boden 11 der
Schublade ein Akku 3 vorgesehen, der über einen La-
deregler 14 von einem Solarzellenpanneel 15 an der
Frontblende 2a der Schublade aufladbar ist.
[0019] Bei dem in den Fig. 4a und 4b dargestellten
Ausführungsbeispiel ist in der Aufsatzzarge 4a' eine
längliche Leuchtstoffröhre 5 eingebaut, die Wände 16
der Aufsatzzarge können zumindest auf der Innenseite
der Schublade transparent ausgeführt sein, um den In-
nenraum der Schublade beleuchten zu können. Die
Wände 16 sind profiliert und halten über ihre profilierten
Abschnitte zusammen, wobei im oberen Bereich ein
Halteteil, beispielsweise aus Aluminium, vorgesehen
ist, der in eine übliche Schubladenreling 18 einhängbar
ist. Die ganze Aufsatzzarge 4a' ist auf die eigentliche
Schubladenzarge 4a aufsetzbar und wird oben von der
Reling 18 gehalten.
[0020] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4a und
4b sind der Einfachheit halber elektrische Leitungen,
der wiederaufladbare Stromspeicher sowie allfällige
Schalter nicht dargestellt. Es kann aber auch alternativ
eine ständige Stromversorgung über die Führungs-
schienen erfolgen, wie dies später noch anhand der Fig.
8 beschrieben werden wird.
[0021] Bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungs-
beispiel sind die wiederaufladbaren Stromspeicher in
Form von Batterien in Haushaltsgeräten 19 angeordnet,
die in der Schublade 2 untergebracht werden können.
Die Aufladung dieser wiederaufladbaren Batterien in
den Haushaltsgeräten erfolgt bei geschlossener Schub-
lade über den induktiven Koppler 12a, 12b und die Hal-
ter 20, die entweder Steckkontakte oder ebenfalls in-
duktive Koppler sein können. Bei ausgefahrener Schub-
lade können dann die Haushaltsgeräte 19 leicht ent-
nommen werden.
[0022] Die Fig. 6a, 6b und 6c zeigen eine alternative
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Stromversorgung für die Halter 20, nämlich über ein So-
larpanneel 15, einen Laderegler 14 und Leitungen 21
zu den Haltern 20. Die Haushaltsgeräte sind bei diesen
Darstellungen gerade entnommen.
[0023] Die Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei
dem die Einrichtung zur Übertragung der elektrischen
Energie vom Möbelkorpus 1 an die Schublade 2 über
einen mechanischen Steckkontakt 12a', 12b' erfolgt, der
bei geschlossener Schublade automatisch einen elek-
trischen Kontakt herstellt. In der Möbelhinterwand 6 ist
wiederum ein wiederaufladbarer Stromspeicher in Form
einer aufladbaren Batterie 3 integriert, die über Schalter
22 und Leitungen 23 im Boden 11 der Schublade einen
elektrischen Antriebsmotor 24 versorgt. Dieser trägt ein
Ritzel 25, das in eine Zahnstange 26 an der korpussei-
tigen Schiene eingreift und damit einen Antrieb der
Schublade ermöglicht. Die üblichen Laufrollen bzw.
Gleiter zwischen der korpusseitigen Führungsschiene
27 und der ladenseitigen Führungsschiene 28 sind der
Einfachheit halber nicht dargestellt. Sie entsprechen
dem heutigen Industriestandard. Bei dem in Fig. 7 dar-
gestellten Ausführungsbeispiel ergibt sich also eine au-
tonom verfahrbare selbst angetriebene Schublade ohne
störende bewegte Kabel zur Stromversorgung des An-
triebsmotors 24.
[0024] Bei dem in Fig. 8 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die korpusseitig befestigte Führungsschiene
27 an der Stelle 29 mit der Versorgungsleitung 10 (Plus-
pol) elektrisch kontaktiert. Von der Schublade 2 ist der
Boden 11 und die Seitenwand 4a auf einer Seite darge-
stellt. Mit der Schublade verbunden ist die schubladen-
seitige Führungsschiene 28, die über stark schematisch
dargestellte Rollen, Wälzlager oder Gleitlager 30 ge-
genüber der Ladenschiene 27 ausziehbar ist. Um nun
ständig einen elektrischen Kontakt zwischen der kon-
taktierten korpusseitigen Führungsschiene 27 und der
schubladenseitigen Führungsschiene 28 herzustellen,
ist ein Schleifkontakt 31 vorgesehen, der in jeder Aus-
zugsstellung, insbesondere auch bei geschlossener
Schublade, einen Kontakt zum Inneren der Schublade
herstellt. Über den Kontaktpunkt 29' und das Kabel 21
kann die wiederaufladbare Batterie 3 geladen werden.
Diese kann natürlich auch platzgünstig im Schubladen-
boden 11 integriert sein. Der andere Pol wird über die
Leitung 21' über das rechte, hier nicht dargestellte ana-
loge System an Führungsschienen ständig kontaktiert.
Bei einem solchen System kann natürlich der wieder-
aufladbare Stromspeicher auch entfallen, da es dabei
möglich ist, in jeder Auszugsstellung eine elektrische
Versorgung der Schublade bzw. der darin oder daran
angebrachten Verbraucher zu garantieren.
[0025] Das in den Fig. 9a, 9b und 9c dargestellte Aus-
führungsbeispiel unterscheidet sich von dem in den Fig.
2a, 2b und 2c dargestellten dadurch, daß anstelle einer
wiederaufladbaren Batterie 3 eine Anordnung von fünf
vorzugsweise parallel geschalteten Kondensatoren 32
im Schubladenboden 11 integriert ist. Es können bei-
spielsweise kommerziell erhältliche Kondensatoren mit

typischen Abmessungen im Zentimeterbereich und mit
einer Kapazität von je in der Größenordnung von 50-500
µF verwendet werden. Diese reichen aus, um beispiels-
weise Lichtquelle über eine typische Öffnungsdauer von
Schubladen zu betreiben.

Patentansprüche

1. Möbelschublade, die in einem Möbelkorpus aus-
ziehbar lagerbar ist, gekennzeichnet durch eine
Einrichtung (12a, 12b; 12a', 12b') zur Übertragung
von elektrischer Energie an mindestens einen in
bzw. an der Schublade (2) angeordneten, aufladba-
ren Stromspeicher.

2. Möbelschublade nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mindestens ein aufladbarer
Stromspeicher eine aufladbare Batterie (3) ist.

3. Möbelschublade nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß mindestens ein aufladbarer
Stromspeicher ein Kondensator (32) ist.

4. Möbelschublade nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung
(12a, 12b; 12a', 12b') zur Übertragung elektrischer
Energie unter Vermeidung eines elektrischen Ka-
bels zwischen Möbelkorpus (1) und Möbelschubla-
de (2) derart ausgebildet ist, daß eine elektrische
Energieübertragung an den in bzw. an der Schub-
lade (2) angeordneten aufladbaren Stromspeicher
nur bei geschlossener Schublade (2) erfolgt.

5. Möbelschublade nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Einrichtung (12a, 12b; 12a',
12b') zur Übertragung elektrischer Energie minde-
stens einen vorzugsweise an der Schubladenhin-
terwand (2) angeordneten berührungslosen Über-
träger (12a, 12b), vorzugsweise induktiven Koppler,
oder einen Steckkontakt (12a', 12b') aufweist.

6. Möbelschublade nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß der aufladbare
Stromspeicher in einer Schubladenwand (2a, 4a, 6)
oder Schubladenboden (11) eingebaut ist.

7. Möbelschublade, die in einem Möbelkorpus aus-
ziehbar gelagert ist, gekennzeichnet durch min-
destens einen in bzw. an der Schublade angeord-
neten Halter (20) für ein mit einer aufladbaren Bat-
terie versehenes Gerät (19), vorzugsweise Haus-
haltsgerät, dessen aufladbare Batterie über den
Halter (20) aufladbar ist, wobei die Einrichtung
(12a, 12b; 12a', 12b') zur Übertragung elektrischer
Energie unter Vermeidung eines elektrischen Ka-
bels zwischen Möbelkorpus (1) und Möbelschubla-
de (2) derart ausgebildet ist, daß eine elektrische
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Energieübertragung an den (die) in bzw. an der
Schublade (2) angeordneten aufladbaren Strom-
speicher nur bei geschlossener Schublade (2) er-
folgt, indem die Einrichtung (12a, 12b; 12a', 12b')
zur Übertragung elektrischer Energie mindestens
einen vorzugsweise an der Schubladenhinterwand
(2) angeordneten berührungslosen Überträger
(12a, 12b), vorzugsweise induktiven Koppler, oder
einen Steckkontakt (12a', 12b') aufweist.

8. Möbelschublade, insbesondere nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß in
bzw. an ihr mindestens ein elektrischer Verbraucher
(5, 19, 24), vorzugsweise eine Lichtquelle (5) oder
ein Antriebsmotor (24) für die Möbelschublade (2)
befestigt ist.

9. Möbelschublade nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Lichtquelle(n) (5) in bzw. an
der abschnittsweise transparent ausgebildeten
Schubladenwand (2a, 4a, 6) angeordnet ist (sind).

10. Möbelschublade nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, daß mindestens eine Lichtquelle
(5) als Niedervolt-Leuchtstoffröhre ausgeführt ist.

11. Möbelschublade nach einem der Ansprüche 8 bis
10, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ei-
ne Lichtquelle (5) als Leuchtdiode (LED) ausgeführt
ist.

12. Möbelschublade, insbesondere nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß
sie an der Frontblende (2a) mindestens eine Solar-
zelle (15) zur Speisung von in bzw. an der Schub-
lade (2) angeordneten Verbrauchern (5, 19, 24)
bzw. aufladbaren Stromspeichern aufweist.

13. Möbel mit mindestens einer ausziehbaren Möbel-
schublade, insbesondere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß am
Möbelkorpus (1) mindestens eine Solarzelle (7) zur
Speisung von in bzw. an der Schublade (2) ange-
ordneten Verbrauchern (5, 19, 24) bzw. aufladbaren
Stromspeichern angeordnet ist.
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